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B. Justus Henne nicht nur ab, sondern verfällt ihn zu

ergangenen Kosten, und erklärte das von B. Kauer von

Eummiswald genommene Verbot in Kraft.
Henne appâte dieses Urtheil an das Cantonsgericht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Entwurf einer Cantvnsverwaltnng.
(Der àuvellllìeVauäoid' hat kürzlich den Entwurf

einer Caniousverwaltung für die Waadl bekannt ge-

macht; hier liefern wir die Arbeit eines deutschen Ver-
sassers. Jede solche Scizze wird den Canronstagsatzun-

gen bey ihren bevorstehenden Arbeiten, wenigstens Ideen
darbieten und schon darum nicht unangenehm seyn

können.

1. Der Eanton ist in Bezirke abgetheilt, deren jeder

nicht mehr als 20,000 und nicht weniger als iü,ooo
Eimvot.ner enthalten kann.

2. Die Bezirke sind in Gemeinden abgetheilt, deren

keine nimber als 2500 oder mit Ausnahme der Städte,
mehr als 4000 Einwohner enthalten, noch einen gröst

fern Landcsumfang in sich fassen soll, als daß die wei-
teste Entfernung von der Grenze zum Hanplorle der

Gemeinde mehr als Drcyviertelstunden Weges betrage.

z. Der Vcrwaltnngsralh tes Cantons ist aus 7

(s?) Mitgliedern jusammcngesezt.

4. Um in den Verwalti'.ngscach gewählt werden zu

können, muß man das 28ste Jahr zurückgelegt haben.

5. Die Wahl gezchuhc auf folgende Weise: Jeder
Gcmcindraih gvbt eine Vorschlagsliste von so vielen

Bürgern ein, als hunderksach Actwbm'ger in der Ge-
mcinbc sind der Vviksraih wählt ans den Vorgeschla-

glnen, 2 Candidate», aus denen die Gemeinden das

Mitglied in den Verwaltungsrath durch adjointe Slim-
meamehcheir ernennen.

6. J.des dritte Jahr trittet ein Mitglied aus. Die
ausgetretenen Mitglieder sind immer wieder wählbar.

7. Der Regierungsstatkhalter führt bey dem Vcr-
waltungsrathc den Vorsitz; bey gleich getheilten Stim-
men kömmt, ihm die Entscheidung zu.

8. Der Verwnlîungsrath untersucht die vom Säle
ihm mitgetheilt n Zesetzcsvorschläge und erklärt seine Zu-
stimmung oder Veewerffung derselben.

9. Er schlägt dem Volksrathe die ecfode.ücheu Can-

tonalgcsetze über die von der Constitution bestimmten

G.gmstânde in vollständiger Abfassung vor und macht
dieselben nach geschehener Annahme bekannt.

10. Er macht die zur Vollziehung der allgemeinen
sowohl als Cantonalgefttze nothwendigen VKoednunsteü-

11. Er wacht über die Vollziehung der in das Ver,
wallungosach einschlagenden Gesetze und Verordnungen.

12. Er entscheidet über streitige Ädnilnistcalionssälle
unter Vorbehalt der Weitersziehung an den Voiksraih,
wenn der Gegenstand die gesetzlich z» bestimmende Com,
petenz des Verwaltungsrathes überschreüct.

1;. Er verwaltet das öffentliche Vermögen des Can»
tons, schlägt dem Volksrathe die Erhebnngs. und Ber»
thcilungsart der für die allgemeine» Bedürfnisse der Re-
publik sowohl als für die beiondern des Cantons erfo-
lichen Abgab.» vor, besorgt nach gesch.hencr Geneh-
migung die Beziehung derselben und legt am Ende des
Jahrs dem Volksrathe über die Verwendung der öffcnt,
lichen Einkünfte Rechnung ab.

14. Er reducier die Vonchlagslisten der Gemejnd»
rathe für die Stelle eines Mitglieds oder Suppleantm
des Landraths auf 2 Candidate»,.

15. Er macht dem Negierungsstatlhalter emen drey-
fachen Vorschlag zur Ernennung der Bezirksstatihalter.

16. Er kann die Bezirksstatihaltcr ans den Vor- '

schlag des RegieAMgssialthaltcrs von ihren Eteliew
abruffen.

17. Er macht dem Volksrathe einen dreyfachen Vor-
schlag zur Ernennung des Obereinnchmcrs und kann
auch die erstre Behörde zur Abrüstung dieses Beamter»
einladen.

18. Der Gehalt eines Mitglieds des VerwaltmigF-
rg H6 kann nicht höher als auf 2000 Fr. des Jahrs
ftstgestzt werden.

19. Der Polksraih besteht aus den vom Cant.ms
abgeordneten Mitgliedern'des Landraths (l)íà) uuV
ihren Suvvleanten.

20. Aus j dein Bezirk muß wenigstens ein solches

Mitglied und ein Suppléant hergenommen seyn.

21. Die Wahl derselben geschieht auf die uemiichs
Weise wie in den Verwaltungsrath, mit dem Unter-
schiede, daß hier die Reduction der Vorschlagsliste:»'
von der lezt.rn Behörde vorgenommen wirb. 5

- 22. Uni m ten Lcmdrolh gewählt werden zu können,,

muß man das zoste Jahr -nrückgelegt h-ben.
2». Die Mitglieder und Snppleamen des Land- nnb

Völksrathes bleiben zwey Jahre an der Stehe ; sie sinN

aber immer wkter wählbar.
24. Der Pvlksrath genehmigt oder verwirft die ihn?

vom V-nvaltunasrathe mitgetheilten Vorschläge zu Can-
lonalgesetzcn.

2?. Er entscheidet in leztcr Instanz' über sk-eiUM
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26. Er beschließt auf den Vorschlag des Vermal-
tungöraihcs die im Canton zu erhebenden Abgaben,
bewilligt dem erster» die zu Bestreitung der Caiilviisbe.
dürsmsse nöthigen Summen und uimt demselben über

deren Verwendung, so wie über die Verwaltung des

Cankonaloermögens überhaupt, alljährlich Rechnung ab.

27. Er rcducirt die Vorschlagslisten der Geineind«

rä'che für die Stelle cincö Mitglieds VeS Verwaltungs-
palhs auf 2 Candidate».

28. Er ernennt auf einen zfachen Vorschlag des Ver-
waltungsralh.s den Obercinnchmcr und kann ihn auf die

Einladung der erster» Behörde wieder von seiner Stelle
abniffen.

2y. Der Volksrath versammelt sich alllahrlich auf den

z, Avril; sein Zusammeiitritt dauert ordentilchenveise

z Wochen, kann aber auf die Einladung des Vermal-
tungsrathes verlängert, auch aus die nemliche Einla-
dung hin ansserordenllich veranstaltet werden, so oft es

die Umstände erfodcr».

zo. Der Verwaltungsrath wohnt den Versamlungen
des Voiksrathes entweder in seiner Gesamtheit oder durch

Abgeordnete bet?, um an den Beralhschlagungm vessel-

den Theil zu nehmen, zieht sich aber bey der Abstimmung
selbst zurück. Der Präsident des Volkscaths führt bey

diesen gemeinschaftlichen Versamm »ugen den Vorsitz.

;i. Die Mitglieder des Volkscaths werden sowohl

für ihre Verrichtungen im Zandrathe, als für die im

Volksrathe, aus der Cantonscasse entschädigt. Das

àen zu bestimmende Taggeld kann sich auf nicht höher

aiS 8 Zr. täglich belauffen.

;z. Jedem Bezirke ist ein Unterstatthalter vorgesezt,

der die Vollziehung der allgemeinen sowohl als beson-

dern Gesetze und Verordnungen zu besorgen und über

die öffentlichen Beachten des Bezirks die Aufsicht zu

führen hat.
Die Bczirksstatthalter werden vom Reqierungs-

statthaltcr auf den ; fachen Vorschlag des Verwaltungs-
rathes ernennt und von dem Verwaltungsrarhe auf die

Emladuiig des Regicrungssiatthalters von ihren Stellen

abgwiffcn.
Z4. Sie werden aus der Cantonscasse besoldet.

;z. Jeder Gemeinde ist ein Amman» vorgesezt, der

die Gesttze und Verordnungen in der Gemeinde bekannt

zu machen und in Vollziehung zu setzen hat.

;6. Die Gcmeindammänncr werden von dem Be-
zirksstatlhalrer aus den wenigstens seit einem Jahre in
der Gemeinde angesessenen Bürgern ernennt und können

von ihm wieder gbgeruffen werde».

Z7- Sie werden nach einem gesetzlich zu bestimmen«
den Maaßstade ans der Gemcinvcasse besoldet.

Z8. In jeder Gemeinde ist ein Gemcinbrach, bey
dem der Ammann den Vorsitz führt.

z?> Der Gcmeinderalh ist in denjenigen Gemeinden,
deren Bevölkerung 250? Seelen beträgt, aus -o Mit,
gliedern zusammengesezt, deren Anzahl in den bcvölker»

tern Gemeinden für jedes soo Seelen um ein Mitglied
vermehrt wird.

40. Er wird von der Gemeindsversammlung auS
den Bürgern, die wenigstens ein Jahr lang m der
Gemeinde angesessen stub, gewählt.

41. Die Mitglieder des Gemeinderathcs bleiben
während Jahren an der Steile, sind aber bey ihrem
Austritte sogleich wieder erwählbar.

42. Der Gemeindammann wählt sich aus denselben
einen GeHülsen, der in seiner Abwesenheit bey dem
Gemeindrach den Vorsitz führt; in den Gemeinde»,
deren Bevölkerung 2zoo Seelen übersteigt, wählt er
sich 2 Gehülfen.

4t. Der Gemcindrath macht die zur Ausübung der
Sachpolizey erfoderlichen Lokalverordnungc», bestimmt
die Bedürfnisse und Ausgaben der Gemeinde, unb be-
schließt die zu Vcstreliuiig derselben nothwendigen
Steuern.

44. Er faßt die Vorschlagslisten für die Ernennung
in den Verwaltungs - und Volksrath ab, indem er von
loo Aclivbürgern der Gemeinde eine» auf dieselbe bringt.

4?. Die Mitglieder des Gememderathes üben ihre
Verrichtungen unentgcldlich aus.

46. Die Gemeindsversammlung besteht aus den in
der Gemeinde angesessenen helvetischen Bürgen, welche
entweder ein Grundeigenthum im Canton besitzen oder
einen unabhängigen Beruf ausüben und als Staats-
oder Cantonsadgabe wenigstens den Werth von ; Tag«
löhnen bezahlen.

47. Uni zu irgend einem constitutioncllen Ainte ge-

wählt werden zu können, muß man ein Gruukeigcn,
thum in Helvetien besitzen oder eine» unabhängigen Beruf
ausüben und überdieß als Staats - oder Cantonsabgabe

entrichten: für die Wahlfähigkeit zu einer Genieindstelle

den Werth von 6 Taglöhnen; z» einer Bezirksstelle den

Werth von ,2 Taglöhncn; zu einer Cantvnalstclle, die

Mitglieder des Volksralhes ausgenommen, den Werth
von 24 Taglöhncn; zu einer Stelle m dem Lamrathe
dm Werth von z6 Tagiöhnen.
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